
Inhaltsverzeichnis:

Schema 10: Gesundheitsleistungen der Länder

3.10.1. Gesundheitsleistungen der Länder - Ausgaben

3.10.2. Gesundheitsleistungen der Länder - Finanzierung

3.10.3. Gesundheitsleistungen der Länder - Erläuterungen zu den Ausgaben

3.10.4. Gesundheitsleistungen der Länder - Erläuterungen zur Finanzierung



Nr. Leistung ESSOSS-Verbuchung
2) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3)

1. Ambulante Versorgung

Funktion Krankheit / 

Gesundheitsversorgung: 

"Ambulante Behandlung - 

sonstige direkte Versorgung", 

ohne Bedürftigkeitsprüfung

65 81 101 137 77 83 69 85 87 82 80 81 93 96 106 114 130 167 167

2. Stationäre Versorgung

Funktion Krankheit / 

Gesundheitsversorgung: 

"Stationäre Behandlung - direkte 

Versorgung", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

2 087 2 608 3 261 4 427 5 118 6 332 7 928 8 149 8 513 8 672 8 979 9 286 9 656 10 036 10 573 11 193 11 883 12 580 12 822

2 151 2 689 3 361 4 564 5 195 6 415 7 997 8 233 8 600 8 755 9 059 9 367 9 749 10 132 10 679 11 306 12 013 12 747 12 988

Quelle: Statistik Austria, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Stand: 30.11.2023.

1) Die Erläuterungen zu den Ausgaben bzw. zu den Leistungen sind in der Erläuterungstabelle zu diesem Sozialschutzsystem zu finden.

3)  Vorläufige Daten. 

Sozialleistungen (1. und 2.)

3.10.1. Gesundheitsleistungen der Länder - Ausgaben1) in Mio. EUR

2) Die Leistungen (Ausgaben) werden nach den Definitions- und Klassifikationsvorgaben des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) erfasst und verbucht. Ausführliche Informationen dazu sind im ESSOSS-Handbuch zu finden, das die 

geltende Methodik festlegt.



Nr. Finanzierungsquelle ESSOSS-Verbuchung2) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20223)

1. Budgets der Bundesländer

"Staatliche Zuweisungen - 

Allgemeine Steuermittel - 

Bundesländer und lokale 

Gebietskörperschaften"

1 457 1 702 2 013 2 450 2 516 3 161 4 086 4 207 4 417 4 438 4 596 4 732 4 955 5 156 5 487 5 877 6 101 5 153 5 502

2.

Sonstige Übertragungen von den 

Sozialschutzsystemen 09: 

Gesundheitsleistungen des 

Bundes und 11: Gesundheits-

leistungen der Gemeinden

"Übertragungen von anderen 

Systemen - Sonstige 

Übertragungen von anderen 

gebietsansässigen Systemen"

694 987 1 349 2 113 2 679 3 254 3 911 4 026 4 183 4 316 4 463 4 635 4 794 4 976 5 192 5 429 5 912 7 594 7 486

2 151 2 689 3 361 4 564 5 195 6 415 7 997 8 233 8 600 8 755 9 059 9 367 9 749 10 132 10 679 11 306 12 013 12 747 12 988

Quelle: Statistik Austria, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Stand: 30.11.2023.

1) Die Erläuterungen zu den Einnahmen sind in der entsprechenden Erläuterungstabelle zu diesem Sozialschutzsystem zu finden. 

3) Vorläufige Daten. 

Insgesamt (1. und 2.)

2) Die Finanzierungsquellen (Einnahmen) werden nach den Definitions- und Klassifikationsvorgaben des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) erfasst und verbucht. Ausführliche Informationen dazu sind im ESSOSS-

Handbuch zu finden, das die geltende Methodik festlegt.

3.10.2. Gesundheitsleistungen der Länder - Einnahmen
1)

 in Mio. EUR



Nr. Leistung ESSOSS-Verbuchung2) Quelle Berechnung / Schätzung / Anmerkung

1. Ambulante Versorgung

Funktion Krankheit / 

Gesundheitsversorgung: 

"Ambulante Behandlung - sonstige 

direkte Versorgung", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Rechnungsabschlüsse (RA) der Bundesländer 

1994 (Steiermark 1993); Statistik Austria, 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR): 

Gesundheitsausgaben des Staates, 

Konsumausgaben; System of Health Accounts 

(SHA): Öffentliche laufende 

Gesundheitsausgaben und Staatsausgaben nach 

Aufgabenbereichen (COFOG; eigene 

Berechnungen

Den ESSOSS-Daten liegen die RA-Daten der Bundesländer für 

das Jahr 1994 zugrunde. Die Landeskrankenanstalten-

Betriebsgesellschaften der Bundesländer Burgenland, 

Steiermark, Kärnten und Tirol sowie die konfessionellen 

Krankenanstalten sind nicht enthalten. Die Sachleistungen 

beinhalten auch Transferzahlungen. 

Bis 1999 werden die Basisdaten mit einem einheitlichen 

Prozentsatz fortgeschrieben.

2000 bis 2003 erfolgt die Fortschreibung mit der relativen 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr der Konsumausgaben 

(VGR) der Rechtsträger Länder, Landesfonds und Wien (ohne 

Krankenanstalten-GesmbH, diese sind ab 1997 nicht mehr im 

Staat erfasst).

Ab 2004 erfolgt die Fortschreibung mit der jährlichen 

Veränderung der Gesundheitsausgaben lt. System of Health 

Accounts (SHA) (ohne Langzeitpflege, Krankentransport u. 

Rettungsdienst)  des Sektors S.1312 Länder (Länder, 

Landesfonds, ohne Wien - ist in Sektor S.1313 Gemeinden 

enthalten) und das aktuelle Jahr mit den Staatausgaben nach 

Aufgabenbereichen (COFOG), Gesundheit. 

Ab 2011 werden für die Fortschreibung mit SHA die 

öffentlichen Gesundheitsausgaben lt. SHA inkl. 

Krankentransport u. Rettungsdienste verwendet, da diese lt. 

ESSOSS-Handbuch zur medizinischen Versorgung zählen.

2020 und 2021 inklusive COVID-19-Maßnahmen.

2. Stationäre Versorgung

Funktion Krankheit / 

Gesundheitsversorgung: 

"Stationäre Behandlung - direkte 

Versorgung", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1.
Wie zu 1. für den auf den stationären Bereich entfallenden 

Teil der Sachleistungen.

-

2) Die Leistungen (Ausgaben) werden nach den Definitions- und Klassifikationsvorgaben des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) erfasst und verbucht. Ausführliche Informationen 

dazu sind im ESSOSS-Handbuch zu finden, das die geltende Methodik festlegt.

3.10.3. Gesundheitsleistungen der Länder - Erläuterungen zu den Ausgaben1)

Sozialleistungen (1. und 2.)

Quelle: Statistik Austria, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Stand: 30.11.2023.

1) Die Daten zu den Ausgaben sind in der Ausgabentabelle zu diesem Sozialschutzsystem zu finden.



Nr. Finanzierungsquelle ESSOSS-Verbuchung2) Quelle Berechnung / Schätzung / Anmerkung

1. Budgets der Bundesländer

"Staatliche Zuweisungen - 

Allgemeine Steuermittel - 

Bundesländer und lokale 

Gebietskörperschaften"

Rechnungsabschlüsse (RA) der Bundesländer 

1994 (Steiermark 1993); Statistik Austria, 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 

(VGR): Gesundheitsausgaben des Staates, 

Konsumausgaben; System of Health Accounts 

(SHA): Öffentliche laufende 

Gesundheitsausgaben; eigene Berechnungen

Basisdaten und Fortschreibung analog zu den Ausgaben (siehe 

die Erläuterungen ebenda).

2.

Sonstige Übertragungen von den 

Sozialschutzsystemen 09: 

Gesundheitsleistungen des 

Bundes und 11: Gesundheits-

leistungen der Gemeinden

"Übertragungen von anderen 

Systemen - Sonstige 

Übertragungen von anderen 

gebietsansässigen Systemen"

Wie zu 1.

Wie zu 1. 

Beiträge des Bundes und der Gemeinden via 

Krankenanstaltenfonds zur Krankenanstaltenfinanzierung 

(Schätzung) und Pflegegebührenersätze der 

Krankenversicherung (Schätzung anhand der Bettenzahl).

Um zwischen den Übertragungen-Ausgaben und 

Übertragungen-Einnahmen der Sozialschutzsysteme 08 bis 11 

Übereinstimmung herzustellen, werden die Übertragungen-

Einnahmen der Sozialschutzsysteme 10 und 11 angeglichen.

-

2)  Die Finanzierungsquellen (Einnahmen) werden nach den Definitions- und Klassifikationsvorgaben des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) erfasst und verbucht. Ausführliche 

Informationen dazu sind im ESSOSS-Handbuch zu finden, das die geltende Methodik festlegt.

3.10.4. Gesundheitsleistungen der Länder - Erläuterungen zu den Einnahmen1)

Insgesamt (1. und 2.)

Quelle: Statistik Austria, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Stand: 30.11.2023.

1) Die Daten zu den Einnahmen sind in der Einnahmentabelle zu diesem Sozialschutzsystem zu finden.


